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Satzung des Vereins
,,Schulkult urhentrum Köln e"V."

beschlossen
während der Gründungsversammlung

am 8. Juli ß92

b e s c h I o s s e n -#i-1[#ff 'äitt 
-r?rve 

rs a m mr u n g
am 29. September 1992

mit den Anderuneen
beschlossen während der Mitgliäderuersammlung

am 8. Februar 1994



$ t
Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen,,schulhrltunentrum l{ölno, nach erfolgter Eintragung im Vereinsregister, die
alsbald enpirkt werden soll, mit dem Zusatz,,eingetrageuer Verein (e,V)".

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 50823 Köln.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ e
Zweck des Vereins

(7) Zweck des Verein.s ist der Betrieb des Schulkulturzentrums Köln, iudem für Jugendliche Bildungs- uud
Weirerbildungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Insbesondere werdcn Angebote organisieri die in
Raghmen einer schulischen Bildung nicht ermöglicht werden können. Eine regionale Vernetzung und
überregionale Kooperation mit anderen Thäger/innen und Institutioner wird angestrebt. Diese Zwecke
verfolgt der Verein auf ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Weise im Sinne der gg 51 ff. AO. Der
Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmiißige Zweckeverwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwenduüge n aus Mitteln
des Vereins. Es darf keine Person durch Zuwendungen, die dern gesetzlichen Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigl werden.

$ 3
Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede geschäftstähige natürliche Person und solche juristische Personen werden, die Ziele
verfolgen, die dem Vereinsnveck dienen.

(2) Über das schriftlich einzureichende Beitrittsgesuch ontscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft wird beendet
a) durch Tod,
b) durch Austritt,
c) durch Ausschließ*g,
d) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis.

(4) Der Austritt kann nur zuffi Jahresende schriftlich gegenüber clem Vorstand erklärt werden.

(5) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es clen Interessen des Vereins zuwiderhan-
delt und/oder dem Ansehen des Vereins schadet. Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Das
betroffene Mitglied ist vor der Entsc.heidung zu Lrören.

(6) Die Streichung aus dem Mitgliederve rzeichnis kann erfolgen, wenn ein Mitglied mit seinem Jahresbeitrag
trotz Mahnung länger als zwölf lv{onate im Rückstand ist. Über die Strcichung entscheidet der Vorstand.

(7) Bei seinem Ausscheiden aus dern Verein hat das Mitglied keinen Anspruch bezüglich des Vereinsvermögens.

$ 4
Mitgliedsbeiträge

Die Höhe der jeweils gültigen jährlichen Mitgliedsheiträge wird im Rahmen einer Beitragsordnung durch die
Mitgliederyersammlung beschlossen.



$ s
OrganeundSonstigeVertreterdesVereins

(r) Organe des Vereins sind:
1", die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstaud.

(2) Ftu die Abwicklung besondercr Aufgaben kann ein/e ceschäftsführeriin neben dem vorstand bestellt

werden.

$ 6
Mitgli ederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliedervsrsammlung ist alljährlich möglichst im ersten Kalenderquartal abzuhalten' Ihr

obliegen:
l. Die Bestellung, Entlastung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern;

z. dtewahl von nvei Rechnungsprüfer/innen und cleren Steltvertreteriinnen, die Rechnungsprüfer/innen

und deren Stcllvertreter/irulen dürfen nicht dem Vorstand angehören;

3. die Höhe der Mitgliedsbeiträge;
4. die Ausschließung eines Mitgliedes;

5. Satzungsdnderungen;
6. die Auflösung des vereins und die verwendung des Vereinsvermögens.

(2) Der/die vorsitzencle beruft die Mitgliederversammlung unter Arngabe der Thgesordnug durch besondere

schriftliche Einladung der Mitglieder ein'

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das lttteresse des Yereins dies erfordert

oder wenn mindeste ssz}V(, der Mitgticder diüs schriftlich gegenüher dem vtrrstand verlangen'

(4) Jcde ordnungsgemäß einbe rufene Mitglicclcrversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen

Mitglieder beschlußfähig.

(5) Bcschlüsse werdcn mit einfachcr Mehrheit tler abgegebencn gültigen stimrnen gefaßt. Stimmenthaltungen

werden nicht mitgezählt. Beschlüsse, durch die-die satzung geändert frld, und B-eschlüsse üter die

Auflösung des Vcäins bcdürfen ciner Mehrheit von rlrei vi{irteln der crschienencn Mitglieder' Uber die

Art der Abstimmung entscheidet tler Vorstancl; Wahlen erfolgcn schriftlich durch Stimmzettel'

(6) Das glimmrecht ist nicht übertragbar. vertretung bei der Ausübung dcs Stimmrechts ist zulässig'

(?) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich festzuhaltcn und von dem/der Vorsitzenden der

Versammlung und derÜde, protokollftihrer/in zu unterz,eichnen. Der/die Protclkollführer/in ist zu Beginn

der Versammlung zu wählen.

$ 7
Vorstand des Vereins

(1) Der vorstand besteht aus dem/der vrrrsitzenrlen, r.wei stellvertretenden vorsitzenden und dem/der Ge-

schäftsftihreriin.

(2) Der vorstand wird von cler Mitglieclervcrsam_lung für die Dauer von zwei Jahren gewähtrt' Zu Vorstandsmit-

gtiedern kÖnnen nur Mitglieder dcs vereins bestellt werden'

(3) Dem Vorstand obliegen:
1. Vorbehaltlich deiBestimmungen des $ I die Leitung des Vereins,

2, dieAufstellung des jährlichen Haushaltsplanes und der Jahresabrechnung,

3. die Einberufung und Leitung der Mitglisderversammlung,

4. die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversamrnlung'

(a) Der Vcrein wird im sinne des g 26 BGB durch zwei Vorstandsmitgliedcr ve rtrcten, und zrrar durch den/die

1'Vorsitzencle/nund<JasgeschäftsführendsVrrstansmitgliedgerneinsarn'

(5) Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Amter ehrenamtlich aus'



$ 8
Aufl ösung und Zweckänderung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der
Mitglieder beschließen.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder be i Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die
stadt Köhl.

Köln, den 8. Juli 1992, 29. September l992und 8. Februar t9g4


